
Blick auf die rechtlichen Aspekte von Social Media 
und das neue Datenschutzgesetz  (Webinar)  

Auch Schweizer Unternehmen nutzen vermehrt SocialMediaPlattformen. 
Viele zeigen sich noch zurückhaltend, da der Einsatz von Social Media 
auch mit Rechtsunsicherheiten und rechtlichen Fallstricken verbunden 
ist. Um Social Media rechtssicher zu nutzen, müssen Unternehmen 
sowohl die geltenden gesetzlichen Grundlagen wie auch die AGB der 
Plattformbetreiber berücksichtigen. Hier den Überblick zu behalten, ist 
nicht immer einfach. Dieses Webinar macht auf die wichtigsten Themen 
wie Rechte an Inhalten, das neue Datenschutzgesetz, Werberecht, 
Markenrecht, Schutz vor Rufschädigung und Arbeitsrecht aufmerksam.

Datum/Zeit: Montag, 22. April 2024, 18.30 – 20.30 Uhr 
Ort: Webinar / Einladung mit Link erfolgt nach Anmeldeschluss
Kosten: Fr. 80.– für Mitglieder, Fr. 50.– für Lernende, Fr. 120.– für Nichtmitglieder
Kursleitung: Roman Obrist, lic. iur., MAS, Jurist SPVRechtsdienst
Kursziele: Die Teilnehmer:innen erhalten einen Überblick bezüglich den 

 rechtlichen Rahmenbedingungen rund um das Thema Social Media 
und das neue Datenschutzgesetz. 
Welche Problemstellungen ergeben sich?        
Welche Fallstricke gibt es zu beachten und welche Vorsichtsmass
nahmen gilt es zu treffen, um mögliche Fehler zu verhindern?

Erforderlich: Computer mit Internetverbindung, Schreibmaterial   
Anmeldeschluss: 22. März 2024

Für die Kursteilnahme ist entweder der Abschluss der dreijährigen Lehre 
als Podologin/Podologe erforderlich oder Sie befinden sich aktuell in der 
Ausbildung zur Podologin EFZ/zum Podologen EFZ. PodologieLernende 
können das Webinar nach Absprache mit dem Ausbildungsbetrieb und 
ab 16 Jahren zum LernendenTarif besuchen. 
Die Teilnehmer:innenzahl ist beschränkt; die Anmeldungen werden  
nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Mitglieder des SPV haben 
Vorrang. Die Anmeldung gilt erst nach der Bezahlung der Kurskosten 
als definitiv. Wer sich später als zwei Wochen vor Kursbeginn abmeldet, 
muss die gesamte Kursgebühr entrichten.
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